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Wahleinspruch zur Kommunalwahl 2016 von Frau Roswitha Engelke 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 15.09.2016 das endgültige 
Wahlergebnis der Gemeindewahl in der Stadt Helmstedt und der Ortsratswahlen in den 
Ortschaften Emmerstedt und Barmke festgestellt. Die Wahlergebnisse wurden ab dem 
20.09.2016 öffentlich bekannt gemacht. Der Landkreis Helmstedt hat hiervon Kenntnis 
erhalten. 
 
Gem. § 46 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) kann binnen zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch 
erhoben werden (Wahleinspruch). Die Frist endete am 04.10.2016. 
 
Frau Roswitha Engelke hat mit Schreiben vom 25.09.2016 Wahleinspruch gegen das 
Ergebnis der Kommunalwahl vom 11.09.2016 erhoben (Anlage 1). Der Wahleinspruch ist 
form- und fristgerecht eingegangen. 
 
Dazu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Gemäß § 46 (1) NKWG kann ein Wahleinspruch nur damit begründet werden, dass die Wahl 
nicht entsprechend den Vorschriften dieses Gesetzes vorbereitet oder durchgeführt oder in 
unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis beeinflusst worden ist. 
 
Frau Engelke begründet ihren Wahleinspruch damit, dass die Behandlung ihrer Anträge zur 
Schließung der Grundschule Ostendorf im Dezember 2014 und im Mai 2015 zu 
Wählerverlusten bei der diesjährigen Kommunalwahl geführt hätten.  
 
Aus Sicht der Gemeindewahlleitung ist hier kein zeitlicher Zusammenhang zwischen den 
genannten Gründen und dem Wahlergebnis am 11.09.2016 zu sehen. Ein Einfluss auf das 
Wählerverhalten kann daraus nicht abgeleitet werden, zumal diese Gründe von Frau 
Engelke im Wahlkampf nicht erkennbar thematisiert wurden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Kommunalwahl 2016 in der Stadt Helmstedt wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Der 
form- und fristgerechte Wahleinspruch gegen die Kommunalwahl am 11.09.2016 (Anlage 1) 
ist nicht begründet und wird zurückgewiesen. Die Wahl ist gültig. 
 
 
 
gez. Henning Konrad Otto 
 
(Henning Konrad Otto) 






